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beschlossen.  Der  Besch1uf3  vurde  am  !'f!'!'.9  i o;tsiiblich  bekannt-

?

r '

16,03,1981
2.  Ber  Bebauyngsp1anentvu:rf  hat  mit  Begründung  in  der  Zeit  vom

O'+ !ffl1

Ort  und  Dauer  der  Auslepng  varen  am  mit  dem Hinweis

daß während  der  Auslegun@sfrist  Bedenken  und Anre  ungen  vorgebracht
werden  können,  ortsiiblich  bekanntgemacht  vorden  ( 2 a Abs.  6 S.  2

BBauC), Die nach § 2 Abs. 5 BBauG1t3J.1Migten Träger ö.ffentlicher
Belange  wurden  mit  Schreiben  vom  von  der  Auslegaun,g  be

15,6.1981

BBauG  als  Satzung  be.B.;hlossen

,,l&a
, , i I ,,a'  .  :

5. Die  Cene}imigung  äes  Bebauungsplanes  vuräe  az  ..-"I,C'.  !;Th{'.»  -1986  ortsüblic.h

bekannt  ,gemacht.  I)er  Be"ciauungsplari  tirä  zi',  seirier  BeBründung  zu
jeaermanns  Einsicht  bereitgehalten  unä  karin  bei  der  Cemeinaever-
valtung  während  6er  Dienstsiuüaeri  eingeser:en  ieräen.  Bei  der  Ver-

öffent!ichung  äer  Satzüng  yüräe  auf  aie  Vorsc}iriften  hinsichtl-ich
äer  Verletzüng  VOn  Ver'jahrens-  oder  Forü'ivürschriften  ii  Rahriieri

aer  Aufste  ll  ung  aes  Be  bauungspl  anes  ent  sprec  :n end  § 155 a ÄbS,  1

BBaüG  hingeviesen  ('§ 155 a Abs.  4 B-r,auG).  Ebenso  vurde  auf  aie
Bestimmungen  aes '3 44  c Abs.  5 un6  2 BEiauC (Fälligkeit  un6 Er-
löschen  von  Entschädigungsansprüchen)  ?-ingevieseri  (§ 4A  c Abs-  5
BBauC),

Der  Bebauun,gsplari.  ist  mit  der  Bekann'büachung  der  Generimigun(  gem-

F3 12 Satz  5 BBauC rechtsverbin61ich  gevüräeri.
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I.  PLANZEICHENERKLÄRUNG

Nutzungss  chabl  one

Art  der  baulichen  Nutzung

Zahl  der  Vollgeschosse

Grundstücksflächenzahl  GRZ

Geschoßflächenzahl  GFZ

Dachform

Bauweise

l.O  Abgrenzungen  nach  S 9/7  BBauG

l.l  Geltungsbereich  nach  S 9/7  BBauG

1.2  Neue  Grundstücksgrenzen  als
mögliche  Teilung

2.0  Art  der  baulichen  Nutzung

2.1  Allgemeines  Wohngebiet
S 4 BauNVO WA

3.O  Maß  der  baulichen  Nutzung
S 9 Abs.  l  Nr.l  BBauG  S 17  BauNVO

3,1  Zahl  der  Vollgeschosse  als  E  oder
u +  E oder  E +  D zulässig

3.2  Zahl  der  Vollgeschosse  als  Höchst-
grenze,  S 17  Abs.4  BauNVO  in  der  De-
finition  des  Vollgeschosses  nach
Art.  2/5  BayBO

3.3  Grundflächenzahl  GRZ  S 19  BauNVO

3.4  Geschoßflächenzahl  GFZ  S 20  BauNVO

I
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4.O  Bauweise  S 9 Abs.l  Nr.2  BBauG
S 22  BauNVO

4.1  0ffene  Bauweise  S 22  Abs.l  und  2
BauNVO

4.2  Dachform  Satteldäöher  und  Krüppel-
walmdächer  mit  einer  hauptsächlichen

oDachneigung  von  35  und  einer  Abwei-ochung  von  +  3 , mit  möglichen  Dach-
aufbauten  und  Dacheinbindungen,  mit
naturroter  Ziegeleindeckung Sd

5.0  Überbaubare  Grundstücksflächen  S 9
Abs.l  Nr.2  BBauG  S 23  BauNVO

5.1  Mögliche  Modellstellung  innerhalb
überbaubarer  Grundstiicksflächen  mit
vorgegebener  zwingender  Hauptfirst-
richtung,  Winkelbauten  und  Verset-
zungen  erwünscht

5.2  Baugrenze  S 23  Abs.  l  und  3
BauNVO

5-3  Baulinie  S 23  Abs.  l  und  2
BauNVO

6,O  Stellplatz-  und  Garagenflächen
S 9 Abs.l  Nr.4  S 12/1  BauNVO

6.1  Garagenflächen  in  Hauptbaukörper
einbezogen  bzw.  als  Anbau  oder
Nebenbau  in  Verbindung  an  den
Hauptbaukörper.  Nicht  als  Einzel-
baukörper.  Bei  Grenzbebauung
nach  Art.  7 BayBO
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7.O  Verkehrsflächen  '5i 9 Abs.l  Nr.ll  BBauG

7.1  Öffentliche  Verkehrsflächen
mit  Maßangaben

7.2  Öffentliche  Fuß-  und  landwirt-
schaftliche  Fahrwege

7.3  Private  Verkehrsflächen

7.4  Öffentliche  Parkplätze

7.5  Von  Bebauung  freizuhaltende
Sichtdreiecke  und  sonstige
Flächen

8.o  Versorgungsflächen  nach  S 9
Abs.l  Nr.13  BBauG

8.1  Trafostation

\ii::>ii:  Fi/

ffl-

9.O  Grünflächen  S 9 Abs.l  Nr.15,  22,  25  BBauG

9.1  Zwingend  anzulegende  öffent-
liche  Grünflächen  mit  Baumbe-
stand,  teilweise  öffentliches
Verkehrsgrün

9.2  Vorgartengrün

9.3  private  Grünflächen,
Nutz-  und  Kleingärten

=.a,'.:"gai'.'.

9.4  &wingende  Pflanzung  von  Einzel-
bäurnen  oder  Gruppen,  Alleen
(Hochstämrne)

OO
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9.5  Zwingende  Pflanzung  von
Bäumen  mit  Unterholz

9.6  Garten.zaunverlauf
 grenzt  an  denGehsteig  oder  liegt  1,50  m vonder  Straßenkante  mit  einer  Vor-pflanzung  zurück

o' 

fö

GEHSTEi

lO.O  Bestand

lO,l  Haupt-  und  Nebengebäude

10.2  Flurstücksnumrnern

1 S2

10.3  Bestehende  Flurstücksgrenze

10.4  Höhenschichtlinien
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I[:.  TEXTLICHE  FESTSETZUNGEN  FtjR  DEN  GELTUNGSBEREICH

"AN  DER  LEITE"  FÜR  DIE  GEMEINDE  HöCHHEIM  IN  He'CHHEIM

1.O  Art  der  Nutzung  S 9 Abs.l  Nr.l  BBauG

1.1  Allgemeines  Wohngebiet  nach  S 4 Abs.l  mit  3

Nach  S l Abs..6J  sind  S 4 Abs.  3
Nr.  3,  4,  5 nicht  zulässig.

2.O  Nebenanlagen  S 9  Abs.l  Nr.4  BBauG

2.  l  Außer  den  in  Punkt  l.l  genannten  An-
lagen  sind  auch  untergeordnete  Neben-
anlagen  und  Einrichtungen  nach  S 14
Abs.  l  BauNVO  zulässig.

uNVO  sind

'ebenan-

Gebietes  mit
dienen,  zu-
ndigen  Bau-
.erhalb  der

uden  inte-

2.  2 Ausnahmen  nach  S 14  Abs.  2 Ba
gemäß  S l  Abs.  5 BauNVO  als  N
lagen,  die  der  Versorgung  des
Energie,  Wasser  und  Abwasser
lässig;  soweit  die  dazu  notwe
körper  und  Schaltschränke  inn
Baugrenze  liegen  oder  in  Gebä
griert  werden.

2.3  Garagenflächen  nach  S 12  Abs.l  BauNVO
können  im  Hauptgebäude  selbst,  in  Neben-
gebäuden  oder  in  Nebengebäuden  mit  Grenz  -
bebauung  errichtet  werden.  Zulässig  sind
die  Nebengebäude  jedoch  nur,  wenn  ihre
Dachform  mit  dem  des  Hauptdaches  zusam-
menpaßt,  in  dieses  eingebunden  oder  an-
geschlossen  ist.

2.4  Stellplätze  im  privaten  Bereich  sind  haupt-
sächlich  der  Garageneinfahrt  vorgelagert.
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3.O  Von  Bebauung  freizuhaltende  Flächen
S 9 Abs.  l  Nr.  lO  BBauG

3.1  Diese  Flächen  werden  an  Straßen  in  der
Regel  von  eingetragenen  Baugrenzen  oder
Zaunführungen  begrenzt.  In  dieser  Fläche
zurn  Straßenkörper  hin  darf  die  Sicht
ab  0,  80 m über  OK  Straße  nicht  durch
bauliche  Anlagen  oder  höhere  Bepflan-
zung  gehindert  sein;  das  gleiche  gilt
für  direkt  dargestellte  Sichtdreiecke.

4.O  Grünflächen  S 9 Abs.l  Nr.15,  20,  25  BBauG

4.1  Die  Einzelpflanzungen  von Bäumen
an  den  vorbestirnmten  Stellen  im
Straßenraum  qelten  als  zwingende
Bestandteile  des  BBP.

4.2  Zaunhöhe  max.  l  m von  OK  Straße  oder
Gehsteig.  Wenn  nicht  anders  festge-
setzt  sind  Zäune  1,50  m von  öffent-
lichen  Geh-  und  Fahrbahnen  zurückzu-
setzen  und  mit  Dauerflächengriin  zu
versehen.

Zulässige  Einfriedungen:
Verputze  Mauern,
Natur  stei  nmaue  rn,
Holzl  attenz  äunung,
Maschendrahtzäunung  mit  gleich-
hoher  Vorpflanzung.

Nicht  zulässig  sind:
Grelle  Farben  an  zulässigen  Zäunungs-
arten,

Kunst  stoffz  äunungen,
Stacheldrahtzäunungen  und  Scherengitter.
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5.0  Abstandsflächen  S 9 Abs.4  BBauG

5.1  Im  Interesse  einer  aufgelockerten  Be-
bauung  kann  die  Gemeinde  durch  Ver-
ordnung  größere  Abstandsflächen  als
nach  Art.6  BayBO  festlegen.

5.2  Geringere  Abstandsflächen  als  örtliche
Bauvorschriften  können  gemäß  Art.  107
Abs.  4 BayBO  im Rahmen  des  Art.  7/1
BayBO  berücksichtigt  werden.

6.O  Nachrichtliche  Festsetzung  im  Zusamrnenhang
mit  dem  Straßenverkehr.

st  gemäß  RAL-K-l  (Kno-
mit  einer  dreiteiligen

6.1  Die  Anbindung  der  Erschließungsstraße
an  die  St  2275  i
tenpunkt  Typ  I)
Bogenfolge  vorzunehmen.

6.2  Weitere  Zufahrten  oder  Zugänge  zur  Staats-
straße  werden  nicht  gestattet.  Die  Grund-
stücke  sind  entlang  der  St  2275  tür-  und
torlos  einzufrieden.

6.3  Hinsichtlich  des  Schallschutzes  wird
für  den  Einflußbereich  eine  Erdverfor-
mung  mit  Bewuchs  im  Anschluß  an  den
Straßen-  bzw.  Grabenkörper  so  vorge-
nomrnen,  daß  für  das  Baugebiet  die  ent-
sprechende  Dämpfung  erreicht  wird.
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Der  im  Jahre  1974  aufgestellte  Bebauungsplan  wirdmit  dieser  Ausfertigung  ohne  Veränderung  wesent  -licher  Punkte  fortgeschrieben.  Das  an  einem  Süd  -hang  angelegte  Allgemeine-Wohngebiet
 gliedertsich  an  den  Ortsrand  der  alten  Bebauung  an,  dieim  wesentlichen  aus  Gewerbebetrieben  (Gärtnerei,Raiffeisen-Lager  und  Elektrogeschäft)  besteht.

7

Die  2,  8  ha  große  Planungsfläche  soll,  getrenntdurch  eine  höhere  Bepflanzung  von  diesem,  alsallgemeines  Wohngebiet  mit  hauptsächlicher  Wohn-bebauung  genutzt  werden.  Die  städtebaulichen  Zieledes  BBP  sind  in  die  Planung  des  Flächennutzungs-planes,  der  in  Aufstellung  steht,  in  allen  Punk-ten  eingebunden.  Auch  die  mit  dem  Straßenbauamtabgestimrnte  Verkehrssituation,
 keine  provisorischeUmgehung  der  Engstelle  durch  das  Wohngebiet  hin-durchzuführen,  sondern  an  den  vorgegebenen  Um-gehungsvarianten  festzuhalten  ,  wird  in  die  Pla-nung  mit  einer  Ausfahrt  auf  die  St  22,  75  aufge  -nomrnen.

Da  für  dieses  Planungsgebiet  großes  Siedlungsinter-esse  besteht  und  noch  kein  Neubaugebiet  seither  aus-gewiesen  wurde,  erscheint  bei  diesem  Nachholbedarfeine  Aufteilung  des  Baugebietes  in  Bauabschnitteunnötig.  Bodenordnende  Maßnahmen  sind  durch  dieFlurbereinigung  durchgeführt.

Das  gesamte  Planungsgebiet  muß  neu  erschlossen  werden.Die  hierfür  erforderlichen  Erschließungskosten
 werdendurch  das  Ing-Biiro  Peter  Gernmer,  8721  Hambach/Ufr.  aufgestellt.

Einwohner  des  Ortes  Höchheim  ohneweitere  Ortsteile:
Stand  l.  Juni  1980

428  Personen
Haushaltungen  mit  einer  rechenbaren
Personenbelegung

 von  4,45  Personen/Hausha1tung

96 Haushaltungen
Erforderliche  Zuwachsrate  2%

2 WOST  prO  Jahr

Bei  einer  Bedarfsgeltungsdauer
 des  BBPyon  fünf  Jahren  und  einem  Nachholbedarf

von  fünf  Jahren
20  WOS'['
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Erforderliche  Wohnbauflächen  bei 40 Personen/habezogen  auf

2 8 WOST  x  4,  4 5
40

3, 1l/ha  Sollfäche

2,84/ha  Istfläche

Flächenbilanz

Verkenrs  fläche

WA-Gebiet  mit  28  WOST

4 445  m
2

23  983  m
2

28  428  m2

15,6%

84,4%

lOO  , O%

Mellrichstadt,  den  lO.  Juni  1980

DIPL.  ITh!
ARCH

8744M
UHLANDS

TELEFO

RT SC  CK
ETB

15  POST, A. H 8
(O 9 51) 472/  473



Eai-b=-.::i!t

b;id  iaicris t :id t ;i.  ci . Saa  l e,  (iQ,  J71  nuai  19  >fü

isz . : I  I  T. / 2 - b 02,

'Vr!l-'iyalt  uni7s):'c+rieiiisc)i:ifl.

l. 7 !42  iai ;id  i(:CSny' l b i iö  f e i-l  l , (-  i'.

üti i :ic. I'il-i:a i l- en VOm llI-), ll  , i '.! )i5 - ; / ::r:;i ;1"  .  T -: l / » t ," «i l l-) / S !Th / VG / -( 5

hel'r  . t c'irl  e i'.ir.ci'.  tiiici  :i+)rl-t'lli



1.  .='l.

II  .

'l"a U71 Q SS k&'l fl S tX h t t
8"»'4:Ci  Tsmi( {(i'('t':.s'cril/Sa«J3

.,,  ,27 A , € (-

li  ('  (,Cc (t  ,t J


